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„Weltweit steigen die Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung und verändern die strategischen Prioritäten

von Unternehmen“, heißt es in einer PM der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC vom 27.10.2025. Das zeige

die aktuelle PwC-Studie „Global Sustainability Reporting Survey 2025“. Dafür seien 496 Führungskräfte und Fachleute aus 40

Ländern befragt worden, darunter 109 Teilnehmende aus Deutschland. Die Umfrage liefere einen umfassenden Überblick

über den Stand und die Entwicklung der Nachhaltigkeitsberichterstattung in Unternehmen weltweit. Mehr als die Hälfte der

befragten Unternehmen berichte von wachsendem Druck, Nachhaltigkeitsdaten offenzulegen. Sowohl Investoren als auch

Regulierungsbehörden forderten zunehmend Transparenz. Besonders in Europa sorge die EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeits-

berichterstattung, die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), für neue Offenlegungspflichten: Tausende Unter-

nehmen hätten im Jahr 2025 erstmals Berichte nach den Vorgaben der CSRD veröffentlicht. Parallel dazu hätten mehr als 30

Länder und Rechtssysteme begonnen, die Standards des International Sustainability Standards Board (ISSB) zu übernehmen

oder deren Integration vorzubereiten. Die PwC-Studie zeige: Unternehmen reagierten unterschiedlich auf die regulatorischen

Veränderungen. Nur 35% der Befragten in Deutschland planten eine zweijährige Verschiebung ihrer Berichterstattung ge-

mäß der EU-Direktive „Stop the clock“. Gleichzeitig setzten knapp 60% auf den ursprünglichen Zeitrahmen, getrieben von

Erwartungen aus dem Markt und von Stakeholdern. Über zwei Drittel der Unternehmen weltweit, die bereits nach CSRD

oder ISSB berichten, zögen signifikanten oder moderaten Mehrwert aus den Berichtsprozessen. In Deutschland bestätigte

dies ebenfalls mehr als die Hälfte der Unternehmen. Sie nutzten die gewonnenen Daten insbesondere für das Risikomanage-

ment, die Gesamtgeschäftsstrategie, die Transformation der Lieferkette und Investor Relations. – Weitere Informationen zu

aktuellen Entwicklungen der Nachhaltigkeitsberichterstattung in Europa finden Sie auf der zweiten Seite dieses Wochen-

überblicks.

Gabriele Bourgon,

Ressortleiterin
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Entscheidung
BFH:Rücklagenach§ 6bEStGundGrundsätze

des formellenBilanzenzusammenhangs

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom

2.7.2025 entschieden, dass eine zu Unrecht gebil-

dete Rücklage nach § 6b Abs. 3 EStG nach den

Grundsätzen des formellen Bilanzenzusammen-

hangs zu korrigieren ist. Die Klägerin veräußerte

im Jahr 2002 ihren gesamten Immobilienbestand.

Den dabei realisierten Gewinn stellte sie in eine

Rücklage nach § 6bAbs. 3 EStG ein, mit der sie zur

Körperschaftsteuer2002veranlagtwurde.DerVor-

behalt der Nachprüfung wurde später aufgeho-

ben. Für das Streitjahr 2003war das FA der Auffas-

sung, die Rücklage hätte seinerzeit nicht gebildet

werden dürfen. Sie sei nunmehr nach den Grund-

sätzen des formellen Bilanzenzusammenhangs

aufzulösen. Danach ist ein Bilanzfehler grundsätz-

lich in der ersten Schlussbilanz richtigzustellen, in

der dies verfahrensrechtlich möglich ist. Diese Vo-

raussetzungen lägen im Streitjahr nach Auffas-

sungdes FAvor. DenndieVeranlagung zur Körper-

schaftsteuer sei nochnichtbestandskräftig.DasFi-

nanzgericht (FG) war anderer Auffassung und gab

derKlagestatt. Esnahman,dieGrundsätzedes for-

mellen Bilanzenzusammenhangs seien für eine

Rücklage gem. § 6b EStG nicht maßgeblich. So

fehleesaneinemBilanzfehler.Mit§ 6bAbs. 3EStG

werdelediglicheinSaldoposten imsteuerlichenEi-

genkapital angesprochen. Das Eigenkapital sei in

derSummenachAnsatzderRücklageunverändert

geblieben. Dem ist der BFH entgegengetreten. Er

hat die Vorentscheidung aufgehoben und klarge-

stellt, dass eine Rücklage nach § 6b Abs. 3 EStG –

so sie denn zuUnrecht gebildetwurde – im ersten

verfahrensrechtlich noch offenen Jahr zu berichti-

gen ist. Wesentliches Argument hierfür sei, dass

eine zu Unrecht angesetzte Rücklage nach § 6b

Abs. 3 EStG – entgegen der Auffassung des FG –

nicht bloßAusdruckeiner falschenbilanziellenBe-

handlung ist. Es liege vielmehr ein fehlerhafter Bi-

lanzposten – ein Bilanzfehler – vor. Denn auch

wenndiestillenReserven,die inderRücklage steu-

erlich verhaftet bleiben, der Sache nach Eigenka-

pital darstellen, sei hierfür in der Steuerbilanz ein

eigenständiger Passivposten auszuweisen.

BFH, Urteil vom 2.7.2025 – XI R 27/22
(PM 071/25 des BFH vom 23.10.2025)

Volltext:BB-ONLINE BBL2025-2601-1

unterwww.betriebs-berater.de

 S. dazu im nächsten Heft (BB 46) den BB-

Kommentar von Glasenapp.

Verwaltung
BMF: Unentgeltliche Übertragung der Wirt-

schaftsgüter eines Gewerbebetriebs unter

Vorbehaltsnießbrauch; Anwendung des

BFH-Urteils vom 29. Januar 2025, X R 35/19

Mit Urteil vom 29. Januar 2025 (X R 35/19 [BB-

Komm. Bünning, BB 2025, 1712]) hat der BFH

Folgendes entschieden:

Werden die Wirtschaftsgüter des Betriebsvermö-

gens eines Gewerbebetriebs unter Vorbehalts-

nießbrauch übertragen, führt der Vorbehalts-

nießbraucher jedoch seine bisherige gewerbliche

Tätigkeit fort, liegt darin keine unentgeltliche

Übertragung des Gewerbebetriebs im Sinne von

§ 6 Absatz 3 Satz 1 Halbsatz 1 des Einkommen-

steuergesetzes (EStG). Das gilt für einen aktiven

wie für einen verpachteten Gewerbebetrieb.

Die unter Vorbehaltsnießbrauch übertragenen

Wirtschaftsgüter werden Privatvermögen des Er-

werbers.

Erlischt zu einem späteren Zeitpunkt der Nieß-

brauch infolge eines unentgeltlichen Vorgangs,

geht der in der Person des Vorbehaltsnießbrau-

chers bestehende Gewerbebetrieb nach § 6 Ab-

satz 3 Satz 1 EStG auf den Erwerber über, wenn

dieser die betriebliche Tätigkeit des Vorbehalts-

nießbrauchers fortführt.

Die Übertragung land- und forstwirtschaftlicher

Betriebe (einschließlich der Tätigkeiten nach R

15.5 EStR, die dem land- und forstwirtschaftli-

chen Betrieb zugeordnet sind) unter Vorbehalts-

nießbrauch ist dagegen weiterhin zu Buchwerten

nach § 6 Absatz 3 EStG möglich (siehe insoweit

auch die BFH-Urteile vom 7. April 2016, IV R 38/

13, BStBl II S. 765, sowie vom 8. Mai 2019, VI R

26/17, BStBl II S. 660). Entsprechendes gilt für die

Übertragung eines gesamten Mitunternehmer-

anteils unter Vorbehaltsnießbrauch, wenn der

neue Gesellschafter Mitunternehmer wird (siehe

auch Rn. 7 im BMF-Schreiben 20. November

2019, BStBl I S.1291 und BFH-Urteil vom 6. No-

vember 2019, II R 34/16, BStBl II 2020 S. 465), so-

wie wenn Vorbehaltsnießbrauch bei der unent-

geltliche[n] Aufnahme einer natürlichen Person

in ein Einzelunternehmen (§ 6 Absatz 3 Satz 1

Halbsatz 2 Alternative 1 EStG) oder bei der Über-

tragung eines Teils eines Mitunternehmeranteils

(§ 6 Absatz 3 Satz 1 Halbsatz 2 Alternative 2 EStG)

vereinbart ist.

Für die Übertragung eines verpachteten Gewer-

bebetriebs unter Vorbehaltsnießbrauch hatte der

BFH bereits mit Urteil vom 25. Januar 2017 (X R

59/14, BStBl II 2019 S. 730) die Buchwertfortfüh-

rung nach § 6 Absatz 3 EStG versagt.

Zur Anwendung der Urteilsgrundsätze bei Über-

tragungen von aktiven Gewerbebetrieben gilt im
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